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Bei dieser Auswertung wird jeder einzelne, abgeschlossene KBG-Fall 

dahingehend untersucht, ob sich der Vater daran beteiligt hat. Dazu 

wurde ein Beobachtungszeitraum von zwölf Monaten1 herangezogen. 

 

Variante 30+6 20+4 15+3 12+2 eaKBG 

Väterbeteiligung 12,57 % 18,56 % 26,98 %  31,09 % 26,87 % 

 

Lesebeispiel: Bei all jenen Kindern, die im jeweiligen zwölfmonatigen 

Beobachtungszeitraum geboren wurden und deren Eltern die Pauschalvariante 

12+2 gewählt haben, haben sich 31,09 % der Väter am KBG-Bezug (für 

mindestens 2 Monate) beteiligt. 

 

Die im Vergleich zur laufenden Monatsstatistik deutlich höhere 

Väterbeteiligungsquote begründet sich im Wesentlichen darin, dass es sich 

bei der Monatsstatistik um eine Momentaufnahme handelt. Da Väter im 

Schnitt kürzer Kinderbetreuungsgeld beziehen als Mütter, scheinen sie in 

der Monatsstatistik weniger häufig auf. 

                                       
1 Da die beiden 12+2-Varianten für Geburten ab 1.10.2009 zur Verfügung standen und bei der 
vorliegenden Auswertung nur abgeschlossene Fälle herangezogen wurden, stand zum Zeitpunkt der 
Abfrage ein Beobachtungszeitraum von zwölf Monaten zur Verfügung. 


